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Kapitel 1 

Aufgabenstellung

Aufgabenstellung

A.) Einleitung 

Der Widerspruch zwischen wohldurchdachtem und raschem Handeln ist 
dem menschlichen Leben immanent. Mag es auch in glücklichen Momen-
ten oder mit viel Erfahrung gelingen, alle Aspekte zu bedenken und 
gleichwohl sehr rasch zu agieren – idealtypisch erweist sich der Wider-
spruch zwischen den beiden Zielen letztlich als eine Aporie. Dies zeigt 
sich bereits in sprichwörtlichen Redensarten: Während Wendungen wie 
„gut Ding will Weile haben“ und „kommt Zeit, kommt Rat“ das geduldige 
Handeln loben, fordert die Mahnung, „etwas nicht auf die lange Bank zu 
schieben“ zur Beschleunigung auf.  

Auch die Literatur ist hin- und hergerissen. Einerseits stellt Thomas 
Mann im „Zauberberg“ eindrucksvoll die Schattenseiten allzu bedächtigen 
Handelns dar. Ebenso mahnte Schiller im Wilhelm Tell: „Wer gar zu viel 
bedenkt, wird wenig leisten“1. Dagegen ging Goethe so weit, den Begriff 
der „velocitas“ mit „Luzifer“ zu verbinden, so dass er übereiltes Handeln 
in genialer Wortschöpfung „verloziferisch“ nannte2.

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass ein gewisser Wider-
spruch zwischen gründlichem Überlegen und schnellem Handeln auch der 
Rechtswissenschaft innewohnt. Einerseits bedeutet rechtzeitige Rechtsge-
währ, dass ein Gerichtsurteil die Abweichung von der Rechtsordnung mög-
lichst umgehend korrigiert, um dem Ideal der völligen Einhaltung des 
Rechts gerecht zu werden. Andererseits soll durch ein Urteil gerade richti-
ges Recht gewährt werden, dessen Auffindung notwendigerweise Zeit kos-
tet. Die Anforderungen der Rechtzeitigkeit und der Richtigkeit sind zwar 
nicht immer gegenläufig. Kommt etwa der Beweiserhebung durch Zeugen 
eine streitentscheidende Bedeutung zu, so fordert auch das Richtigkeits-
prinzip eine möglichst rasche Prozessführung, um dem schwindenden Er-
innerungsvermögen zuvorzukommen3. Gleichwohl ist das Ideal, gleicher-
maßen möglichst schnelle und möglichst richtige Entscheidungen zu tref-

                                                          
1 Friedrich Schiller: Wilhelm Tell, 3. Aufzug, 1. Szene. 
2 Osten, Manfred: „Alles veloziferisch“ oder Goethes Entdeckung der Langsamkeit. 
3 Schlette, Der Anspruch auf gerichtliche Entscheidung in angemessener Frist, S. 32. 
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fen, in Wahrheit nichts anderes als ein Grundwiderspruch der Rechtspre-
chung im Rechtsstaat4.

Die mit dieser Analyse einhergehende Erkenntnis, dass Recht ein zeit-
abhängiges und zeitbezogenes Gut ist, hat sich insbesondere in der Bun-
desrepublik Deutschland nur langsam durchgesetzt5. Während ein „kurzer 
Prozess“ an rechtsstaatlich bedenkliche Gerichts-„verfahren“ zu Zeiten von 
Diktaturen erinnerte, erschien ein möglichst gründlich und damit zeitauf-
wändig geführter Prozess als Garant der Rechtsstaatlichkeit. Ein dergestalt 
„optimaler“ Prozess droht aber Opfer seines eigenen Erfolges zu werden, 
wenn er so viel Zeit beansprucht, dass letzten Endes der Rechtsschutz zu 
spät kommt. Der griffige britische Grundsatz „justice delayed is justice de-
nied“6 bringt es auf den Punkt: Verspäteter Rechtsschutz kann im Extrem-
fall gar einer Rechtsschutzverweigerung und damit letztlich einer Rechts-
vereitelung gleichkommen.

Mittlerweile ist die zentrale Bedeutung des Zeitaspekts für die Rechts-
schutzgewährung allgemein akzeptiert7. Im krassen Gegensatz zu dieser 
Überzeugung steht die Tatsache, dass in Europa gegenwärtig das Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG), der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) und der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
(EuGH) allesamt an Überlastung leiden, was sich in einer hohen durch-
schnittlichen Verfahrensdauer ausdrückt. Allein das Erkennen des Pro-
blems hilft offenbar nicht weiter. Schon Goethe wusste: „Der Mensch, 
wenn er auch den Grund des Irrtums aufdeckt, wird den Irrtum selbst des-
halb doch nicht los“8. Erforderlich ist daher eine eingehende Untersu-
chung: Wie können die zeitbedürftigen Anforderungen der Richtigkeit, zu 
denen auch die Einhaltung der Verfahrensrechte gehört, mit dem Ideal ei-
ner möglichst zeitnahen Rechtsschutzgewährung in einen verhältnismäßi-
gen Ausgleich gebracht werden?  

Diese Frage will die vorliegende Arbeit bezogen auf die institutionelle 
Gemeinschaftsgerichtsbarkeit (EuGH, EuG, gerichtliche Kammern) be-
antworten. Die vorzunehmende Untersuchung stößt allerdings von vorn-
herein an ihre Grenzen: Den strukturellen Widerspruch zwischen Rechtzei-
tigkeit und Richtigkeit wird auch sie nicht beseitigen können, zumal eine 
                                                          

4 Kloepfer, JZ 1979, 209 (210); ähnlich Kirchhof, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für 
die Verfahrensdauer und die Rechtsmittel, S. 439, in: FS Doehring, wonach rechtzeitige 
Rechtsgewähr und die Gewähr richtigen Rechts nicht notwendig Zielkonflikte seien, je-
doch tendeziell gegenläufige Verfahren veranlassten. 

5 Vgl. hierzu den eindrucksvollen tour d’horizont Kirchhofs zur „Zeitbedingtheit und 
Zeitwahl im Recht“, (Fn. 4), 439 (440–444).  

6 Alber in: Tettinger/Stern, Kommentar zur Grundrechtecharta, Art. 47 GRCh Rn. 69. 
7 BVerfGE 55, 349 (369) und Schmidt-Aßmann in: Maunz/Dürig, GG, Art. 19 Abs. 4 

GG Rn. 262 m. w. N.  
8 Vgl. Osten, (Fn. 2), S. 18.  
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Verfahrensverschleppung manchem Beteiligten mehr als gelegen kommt. 
Was also kann die Arbeit leisten? Sie wird in erster Linie die Güte existie-
render Beschleunigungsvorschläge bewerten und eigene Optimierungsvor-
stellungen einbringen.  
Hervorzuheben ist, dass die Erörterung der zeitlichen Effizienz des Ge-
meinschaftsprozessrechts vorurteilsfrei und ergebnisoffen erfolgen wird. 
Sollten Verbesserungsvorschläge rechtlich oder politisch nicht realisierbar 
sein, so wird sich die Arbeit auch nicht scheuen, die naheliegende Forde-
rung, das Dilemma durch eine Erhöhung der Gerichtskapazitäten zu lösen, 
zu bekräftigen und den (Haushalts-)Gesetzgeber zum Tätigwerden aufzu-
fordern.  

B.) Problemaufriss 

Während ein Vorabentscheidungsersuchen im Jahre 1980 gute Chancen 
hatte, innerhalb von 12 Monaten abgeschlossen zu werden, erreichte die 
durchschnittliche Verfahrensdauer im Jahre 2003 mit 25,5 Monaten einen 
vorläufigen Höhepunkt9. In anderen Verfahrensarten ist die Entwicklung 
ähnlich verheerend verlaufen.  

So erklärt sich, dass die zeitliche Effektivität des EU-Rechtsschutzes in 
den letzten Jahren mit zunehmender Häufigkeit wissenschaftlich unter-
sucht wurde. Die einen widmeten sich dem Eilrechtsschutz vor dem Euro-
päischen Gerichtshof10. Die anderen diskutierten die insbesondere auf Sen-
kung der durchschnittlichen Verfahrensdauer abzielende Reform der Ge-
richtsbarkeit durch den Vertrag von Nizza11. Dritte wiederum thematisier-
ten das Problem einer Verfahrensverschleppung durch Gemeinschaftsge-
richte und deren mögliche Konsequenzen12.

Damit betrachtete man die Gewährung effektiven Rechtsschutzes aus 
zwei verschiedenen Blickwinkeln. Zum einen wurde in verfahrensrechtli-
cher Hinsicht die Senkung der durchschnittlichen Verfahrensdauer unter-
sucht, zum anderen in subjektiv-rechtlicher Hinsicht die Schaffung effekti-
ver primär- oder sekundärrechtlicher Rechtsbehelfe zugunsten des um Be-
schleunigung bemühten Bürgers.  

Diese beiden Aspekte stellen aber zwei Seiten derselben Medaille dar. 
Die Debatte über die Entlastung des EuGH wird doch gerade im Hinblick 

                                                          
9 Rechtsprechungsstatistik des EuGH für das Jahr 2005, im Internet abrufbar unter 

http://curia.europa.eu/de/, S. 210. 
10 Estler, Zur Effektivität des einstweiligen Rechtsschutzes im Gemeinschaftsrecht.  
11 Everling, Ulrich (Hrsg.): Die Zukunft der europäischen Gerichtsbarkeit nach Nizza, 

EuR 2003 Beiheft 1. 
12 Schlette, EuGRZ 1999, 369. 
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auf die schnellere Gewährung von Rechtsschutz geführt. Zudem wird eine 
„Flucht in den Eilrechtsschutz“ durch eine zu hohe durchschnittliche Ver-
fahrensdauer überhaupt erst gefördert. Andererseits kann das Recht auf 
rechtzeitigen effektiven Rechtsschutz die Schaffung von besonderen 
Rechtsbehelfen sowie beschleunigten oder summarischen Verfahren erfor-
dern, was zu einer höheren Inanspruchnahme der Gerichtskapazitäten und 
in der Folge zu einer höheren durchschnittlichen Verfahrensdauer führt.  

Die vorliegende Arbeit hat sich daher zum Ziel gesetzt, beide Blickwin-
kel einzunehmen. Demnach werden Wege zur Senkung der durchschnittli-
chen Verfahrensdauer der Hauptsacheverfahren erkundet. Es wird aber 
auch erörtert, ob und inwieweit dem Rechtsschutzsuchenden in ausrei-
chendem Maße beschleunigende Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen.  

Die dergestalt angestrebte Gesamtdarstellung der Rechtzeitigkeit des 
Rechtsschutzes vor den institutionellen Gemeinschaftsgerichten wird auf-
grund des Facettenreichtums der Problematik notwendigerweise unvoll-
ständig bleiben, zumal das materielle Recht sowie kompetenzielle Aspekte 
für den Faktor Zeit bedeutsam sind. Genannt seien hier nur die Interdepen-
denzen zwischen Verwaltungsverfahrens- und Prozessrecht sowie das Ver-
hältnis zwischen zentralem und dezentralem Rechtsschutz. Diese Aspekte 
werden so weit als möglich in die Untersuchung einbezogen. Das Prüfpro-
gramm für die Untersuchung dieser Interdependenzen determiniert aber der 
Anspruch auf gerichtliche Entscheidung in angemessener Frist. 

C.) Gang der Untersuchung

Zunächst wird in Kapitel 2 der Arbeit der maßgebende Anspruch auf ge-
richtliche Entscheidung in angemessener Frist dargestellt. Dessen Bestehen 
und Umfang wird im Vergleich mit der Rechtslage nach GG und EMRK 
herausgearbeitet. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den Kreis der 
Anspruchsadressaten gelenkt (Gemeinschaftsgesetzgeber, institutionelle 
Gemeinschaftsgerichte, Gemeinschaftseigenverwaltung, Mitgliedstaaten). 
Anschließend wird untersucht, ob und inwieweit die für die Rechtzeitigkeit 
des Rechtsschutzes vor dem EuGH entscheidenden Adressaten ihren Ver-
pflichtungen nachkommen.  

Kapitel 3 der Arbeit widmet sich dem Gemeinschaftsgesetzgeber. Es 
wird geprüft, inwieweit dieser bei der Ausgestaltung der Gerichtsorganisa-
tion und des Gemeinschaftsprozessrechts dem Beschleunigungsgebot 
Rechnung getragen hat. Insbesondere wird erörtert, welche Verbesserun-
gen der Gerichtsorganisation der Vertrag von Nizza gebracht hat und wel-
che weiteren Reformen sinnvoll wären. Das Vorabentscheidungsverfahren 
als größter „Zeitposten“ wird eingehend dargestellt, ebenso neue verfah-
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rensrechtliche Regelungen wie z.B. das beschleunigte Hauptsacheverfah-
ren. Letztlich werden das gesamte Prozessrecht und bei Interdependenzen 
auch entsprechende Teile des materiellen Rechts im Hinblick auf das Be-
schleunigungsgebot durchleuchtet.  

Kapitel 4 der Arbeit beschäftigt sich mit der institutionellen Gemein-
schaftsgerichtsbarkeit als Anspruchsadressat. Es werden Kriterien für die 
Feststellung einer überlangen Verfahrensdauer aufgezeigt. Ebenso wird 
untersucht, ob eine Beschleunigungsbeschwerde eine Missachtung des An-
spruchs auf Entscheidung in angemessener Frist verhindern könnte. Liegt 
ein Verstoß aber bereits vor, so stellt sich die Frage nach seinen Konse-
quenzen. Diese werden eingehend untersucht. Hierbei werden insbesonde-
re staatshaftungsrechtliche Folgen und eine nach dem Urteil „Matthews“ 
denkbare Verurteilung der EU-Mitgliedsstaaten durch den EGMR wegen 
Verstoßes der Gemeinschaftsgerichte gegen Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK erör-
tert. In Kapitel 5 werden die gefundenen Ergebnisse zusammengefasst. 



Kapitel 2 

Das Gemeinschaftsgrundrecht auf rechtzeitigen 
Rechtsschutz im Vergleich mit GG und EMRK 

Das Gemeinschaftsgrundrecht auf rechtzeitigen Rechtsschutz

Gemäß Art. 220 EG, der zentralen Rechtsschutznorm des Gemeinschafts-
rechts, gewährleistet der Gerichtshof die „Wahrung des Rechts bei der 
Auslegung und Anwendung dieses Vertrages“. Die Norm ist nach französi-
schem Vorbild objektiv-rechtlich gefasst, der Schutz der Rechte des Ein-
zelnen wird demnach nicht wie in Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG zum Verfas-
sungsprinzip erhoben1. Ein subjektiv-rechtlicher Anspruch auf raschen 
Rechtsschutz kann dem objektiv-rechtlich gefassten Art. 220 EG nicht un-
mittelbar entnommen werden. 

Indessen sind subjektive Rechte ohne Rechtsmacht und damit auch ohne 
Rechtsschutz nach herrschender Meinung nicht denkbar, so dass mit der 
Anerkennung subjektiver Individualrechte im Gemeinschaftsrecht notwen-
digerweise das Erfordernis subjektiven Rechtsschutzes einhergeht2.

Dies bedeutet, dass auch das Gemeinschaftsrecht neben Art. 220 EG als 
zentrale Rechtsschutznorm ein Recht auf (zeit)effektiven Rechtsschutz 
enthalten muss. Als normativer Anknüpfungspunkt für ein entsprechendes 
Gemeinschaftsgrundrecht bietet sich neben Art. 220 EG („Wahrung des 
Rechts“)3 insbesondere Art. 6 Abs. 2 EU an („Die Union achtet die Grund-
rechte, wie sie in der EMRK gewährleistet sind und wie sie sich aus den 
gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedsstaaten ergeben“). 

An sich läge es nun nahe, ohne Umschweife die Gewährleistungen der 
EMRK zu untersuchen. Denn zum einen könnte man die EMRK als vor-
rangige Rechtserkenntnisquelle ansehen4. Auch wenn man dies verneint, so 
ist zum anderen zu bedenken, dass lege artis die gemeinsamen Verfas-
sungsüberlieferungen aufwändig im Wege einer alle mitgliedsstaatlichen 
Verfassungen einbeziehenden wertenden Rechtsvergleichung hergeleitet 
werden müssten5. Bei einer kritischen Analyse der gefundenen nationalen 
                                                          

1 Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, 2. Aufl., LXXXVAbs. 3 ff.; vgl. Sydow,
Verwaltungskooperation in der EU, S. 277 f. 

2 Baumeister, EuR 2005, 1.  
3 Schwarze in: ders., EU-Kommentar, Art. 220 EG Rn. 11. 
4 Kingreen in: Calliess/Ruffert, EU/EG, 2.Aufl., Art. 6 EU, Rn. 38 ff. m. w. N. 
5 Hierüber täuscht freilich der apodiktische Urteilsstil des EuGH hinweg, vgl. z.B. 

EuGH, Rs. 4/73 (Nold / Kommission), Slg. 1974, 491 Rz. 14;Schwarze, Europäisches 
Verwaltungsrecht, 2. Aufl., S. 72 f.  
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Lösungen müsste dann diejenige gewählt werden, welche sich im Hinblick 
auf den autonomen Charakter des Gemeinschaftsrechts als die beste her-
ausstellte6.

Eingedenk all dessen wählt die vorliegende Arbeit einen anderen An-
satz. Sie untersucht die entsprechenden Gewährleistungen der EMRK und 
deren Rezeption durch die Rechtsprechung des EuGH und die GRCh. Da-
neben wird als einzige mitgliedsstaatliche Verfassung das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichend herangezogen. Dieses soll hier 
freilich nicht als Rechtserkenntnisquelle im Sinne des Art. 6 Abs. 2 EU un-
tersucht werden, sondern als dogmatische Orientierungshilfe. Hierfür 
spricht, dass eine in Deutschland verfasste Untersuchung des Gemein-
schaftsrechts sich beinahe zwangsläufig einem Vergleich mit dem entspre-
chenden Schutzniveau des deutschen Rechts ausgesetzt sieht. Auch ist zu 
hoffen, dass die deutsche Dogmatik ob ihrer inhaltlichen Überzeugungs-
kraft der gemeinschaftsrechtlichen Dogmatik Impulse geben kann.
 A n s p r u c h  a u f  r e c h t z e i t g e n  R e c h t s s c h u t z  i m  G r u n d g e s e t z  

A.) Anspruch auf rechtzeitigen Rechtsschutz im Grundgesetz 

I.) Normative Verankerung: Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG und  
der allgemeine Justizgewähranspruch 

Es ist allgemein anerkannt, dass der Faktor Zeit für die Effektivität des 
Rechtsschutzes wesentlich ist7. Ein Anspruch des Bürgers auf Entschei-
dung in angemessener Zeit ist allerdings weder im GG noch im einfachen 
Recht8 ausdrücklich normiert. Vielmehr ist er ungeschriebener Bestandteil 
der Verfassung.  

Als normative Anknüpfungspunkte kommen in Betracht: das Rechts-
staatsprinzip gemäß Art. 20 Abs. 3 GG9, das Recht auf den gesetzlichen 
Richter gemäß Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG10, das Recht auf rechtliches Gehör 
gemäß Art. 103 Abs. 1 GG11 , die materiellen Grundrechte12 und Art. 19 

                                                          
6 Vgl. zu dieser Methode: Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, 2. Aufl., S. 69 

ff. m. w. N.  
7 Vgl. nur Ziekow, DÖV 1998, 941 f. m.w.N. und BVerfGE 55, 349 (369), Schmidt-

Aßmann in: Maunz/Dürig, GG, Art. 19 Abs. 4 GG Rn. 262. 
8 Hier soll zunächst ausgeblendet bleiben, dass Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK Teil des 

deutschen Rechts ist, da der EMRK nach der Transformationalehre und nach der Voll-
zugslehre der Rang eines Bundesgesetzes zukommt, vgl. Schlette, Der Anspruch auf ge-
richtliche Entscheidung in angemessener Frist, S. 23. 

9 BVerfG, NJW 2003, 2897. 
10 BVerfGE 3, 359, 364. 
11 Hierfür Jaeger, VBlBW 2004, 128 (129 f.); einschränkend Schlette, Der Anspruch 

auf gerichtliche Entscheidung in angemessener Frist, S. 27. 
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Abs. 4 S. 1 GG oder der allgemeine Justizgewähranspruch. Vereinzelt wird 
die Beschleunigungsmaxime gar aus dem Sozialstaatsgebot oder implizit 
dem Rechtssetzungsauftrag der Rechtsprechung13 entnommen.  

Eine eingehende Darstellung dieser denkbaren normativen Anknüp-
fungspunkte, welche im Hinblick auf Adressatenkreis und Umfang der An-
spruchsverpflichtung Unterschiede aufweisen, ist bereits an anderer Stelle 
erfolgt14 und führt hier nicht weiter.  

Denn nachdem das BVerfG bis 1977 die Auffassung vertrat, dass die 
Verfahrensdauer abgesehen von Fällen extremer Verschleppung grundsätz-
lich ohne Bedeutung sei15, vollzog es in seiner Entscheidung zur Verfas-
sungsbeschwerde von Rudolf Heß16 aus dem Jahr 1980 eine bedeutsame 
Kehrtwende. Seitdem ist es in ständiger Rechtsprechung anerkannt, dass 
das Gebot effektiven Rechtsschutzes zwingend das Gebot eines Rechts-
schutzes in angemessener Frist enthält. Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG gewährleis-
tet damit nicht nur das formelle Recht, die Gerichte anzurufen, sondern 
auch die Effektivität des Rechtsschutzes. Wirksamer Rechtsschutz bedeu-
tet demnach zumal auch Rechtsschutz innerhalb angemessener Zeit17.
Folglich ist der Anspruch auf Entscheidung in angemessener Frist in Art. 
19 Abs. 4 S. 1 GG zu verorten. 

Es stellt sich aber die Frage, ob man im Lichte neuerer Rechtsprechung 
nicht den allgemeinen Justizgewähranspruch anstelle des Art. 19 Abs. 4 S. 
1 GG als Anknüpfungspunkt wählen sollte.  

Das Verhältnis zwischen dem allgemeinen Justizgewähranspruch und 
Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG war jüngst Gegenstand eines aufsehenerregenden 
Urteils des BVerfG18. Im Kern ging es um die Frage, ob das GG Rechts-
schutz gegen den Richter vorsieht. Das BVerfG hielt entgegen beachtlicher 
Kritik19 an seiner ständigen Rechtsprechung fest, wonach unter „öffentli-
che Gewalt“ im Sinne des Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG nur die Legislative und 
die Exekutive zu verstehen sind. Die Notwendigkeit einer fachgerichtli-
chen Abhilfemöglichkeit bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches 
Gehör begründete es aber mit dem allgemeinen Justizgewähranspruch. 

                                                                                                                               
12 BVerfG, NJW 2005, 3485 (3487): die Verfassungsbeschwerde wegen überlanger 

Untersuchungshaft war wegen Verstoßes gegen Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG begründet. 
13 Kloepfer, JZ 1979, 209 (211 f.). 
14 Otto, Der Anspruch auf ein Verfahren innerhalb angemessener Zeit; Schlette, Der 

Anspruch auf gerichtliche Entscheidung in angemessener Frist; ähnlich Wilfinger, Das 
Gebot effektiven Rechtsschutzes in GG und EMRK. 

15 BVerfGE 46, 17 (28 f.).  
16 BVerfGE 55, 349. 
17 So BVerfGE 55, 349 (369); vgl. auch BVerfGE 35, 382 (405); 40, 237 (257). 
18 BVerfG, Plenarentscheidung vom 30.04.2003, NJW 2003, 1924 ff.  
19 Voßkuhle, NJW 2003, 2193 ff. ; grundlegend: ders., Rechtsschutz gegen den Rich-

ter
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Dieser wird aus Art. 20 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG20 abgeleitet 
und betrifft traditionell lediglich zivilrechtliche Streitigkeiten, für welche 
Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG ausweislich seines Wortlauts nicht gilt. Der allge-
meine Justizgewähranspruches ist aus Sicht des BVerfG lex generalis, 
während Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG lex specialis sei. Die Sinnhaftigkeit dieser 
Konstruktion21 kann hier offen bleiben. Denn im rechtsstaatlichen Kernge-
halt unterscheiden sich der allgemeine Justizgewähranspruch und Art. 19 
Abs. 4 S. 1 GG nicht22. Demzufolge enthält auch der allgemeine Justizge-
währanspruch einen Anspruch auf zeitnahe gerichtliche Entscheidung. Ei-
ne Klärung des Konkurrenzverhältnisses ist daher vorliegend entbehrlich. 
Der allgemeine Justizgewähranspruch tritt jedenfalls neben Art. 19 Abs. 4 
S. 1 GG, soweit keine öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten betroffen sind.  

II.) Die Gerichte als Anspruchsadressaten 

Der Anspruch auf Entscheidung in angemessener Zeit richtet sich zunächst 
an die Gerichte. Knüpft man an Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG bzw. den allgemei-
nen Justizgewähranspruch an, so verpflichtet dies die Justiz zunächst zu 
der Prüfung, inwieweit beschleunigende Rechtsinstitute zur Anwendung 
kommen können23. Auch wenn dies ausscheidet muss die Entscheidung in 
angemessener Zeit ergehen. Es stellt sich also die Frage, wann die ange-
messene Verfahrensdauer überschritten ist. Da diese Thematik im Kapitel 
4 der Arbeit eingehend bearbeitet wird, soll an dieser Stelle nur ein Über-
blick über die grundsätzliche Problematik verschafft werden. Ausgangs-
punkt der Überlegung muss dabei sein, dass es nicht um maximale Be-
schleunigung gehen kann. Das Beschleunigungsgebot ist nur ein Teilaspekt 
des Gebotes effektiven Rechtsschutzes und nur einer von mehreren Ver-
fahrensgrundsätzen. Es wird daher seinerseits von anderen Teilaspekten 
desselben Gebotes und von anderen Verfahrensgrundsätzen begrenzt24. So 
liegt es beispielsweise auf der Hand, dass der grundsätzlich durch Art. 19 
Abs. 4 S. 1 GG gewährte Anspruch auf vollständige gerichtliche Nachprü-
fung25 sowie der Anspruch auf möglichst richtige Entscheidung26 einen 
Zeitaufwand nach sich ziehen, welcher einer schnellstmöglichen Entschei-
dung entgegensteht. Solchermaßen konfligierende Verfassungspostulate 
                                                          

20 BVerfG, NJW 2004, 3320–3321; vgl. Britz/Pfeifer, DÖV 2004, 245 (246); vgl. Rede-
ker, NJW 2003, 2956 (2957).  

21 Dagegen insbesondere Voßkuhle, NJW 2003, 2193 (2196). 
22 So ausdrücklich: BVerfG, Plenarentscheidung vom 30.04.2003, NJW 2003, 1924 

(1925); ähnlich Schmidt-Aßmann in: Maunz/Dürig, GG, Art. 19 Abs. 4 GG Rn. 17 ff.; a. 
A. Huber in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Band 1, 5. Aufl., Art. 19 Abs. 4 Rn. 355. 

23 Schmidt-Aßmann in: Maunz/Dürig, GG, Art. 19 Abs. 4 GG Rn. 263. 
24 Wilfinger, Das Gebot effektiven Rechtsschutzes in GG und EMRK, S. 120. 
25 Vgl. nur Schulze-Fielitz in: Dreier, GG, Art. 19 Abs. 4 GG Rn. 116. 
26 Klose, NJ 2004, 241 (244). 
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führen zu einem Zielkonflikt, der nicht pauschal, sondern nur durch Ab-
wägung gelöst werden kann.  

Eingedenk dessen ist es kaum verwunderlich, dass eine gesetzliche Re-
gelung der angemessenen Verfahrensdauer fehlt. Also war das BVerfG im 
Fall „Rudolf Heß“27 dazu berufen, Kriterien für die Abwägung zu ermit-
teln. Ausgangspunkt der Prüfung war dabei das dem Spruchkörper durch 
die einschlägige Prozessordnung eingeräumte Ermessen, den Verfahrens-
ablauf zu gestalten. Auch wenn alle Verfahren möglichst schnell bearbeitet 
werden sollen ist eine zeitliche Reihenfolge notwendig. So kann der Ver-
gleichsmaßstab nicht das Optimum, sondern nur die durchschnittliche 
Dauer eines Verfahrens des betreffenden Typs bei dem jeweiligen Gericht 
sein. Freilich können besondere Umstände dazu führen, dass eine ansons-
ten übliche Verfahrensdauer nicht hingenommen werden muss28. Ist dies 
nicht der Fall, muss bei Überschreiten der durchschnittlichen Dauer nach 
rechtfertigenden Umständen für die Verzögerung gefragt werden. Diese 
können in concreto sein: Die Komplexität des Falles, die Beiziehung eines 
Gutachters, das hohe Lebensalter, der Gesundheitszustand des Betroffenen 
etc. Das gerichtliche Ermessen bei der Verfahrensführung ist also nur ein-
geschränkt überprüfbar. Das Merkmal der Angemessenheit wird relativ be-
stimmt, eine absolute Grenze existiert nicht. Gleichwohl vermag sich die 
Unangemessenheit der Verfahrensdauer oftmals ohne weiteres aus einer 
extrem langen Verfahrensdauer ergeben, etwa bei einem über fünf Jahre 
dauernden Verfahren29.

Verletzen die Gerichte das Beschleunigungsgebot, so kommen Dienst-
aufsichtsbeschwerden (§ 26 Abs. 2 DRiG) und Verfassungsbeschwerden 
(Art. 93 Abs. 1 Nr.4a GG), daneben aber auch Amtshaftungsansprüche  
(§ 839 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 BGB i. V. m. Art. 34 GG), die Nichterhebung 
von Kosten und im Strafprozess eine Strafmilderung oder eine Einstellung 
des Verfahrens in Betracht30.

                                                          
27 BVerfGE 55, 349 (368 ff.). 
28 BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 15.12.2003, 1 BvR 1345/03 (nicht veröffent-

licht); eine allgemeine psychische Belastung durch Ungewissheit über den Ausgang des 
Verfahrens reicht demzufolge nicht aus. 

29 List, DB 2005, 571 (572). 
30 Zum Ganzen übersichtlich: Otto, Der Anspruch auf ein Verfahren innerhalb ange-

messener Zeit. 
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III.) Die Verwaltung als Anspruchsadressat  

1.) Vorwirkung des Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG 

Während es ohne weiteres einleuchtet, dass sich die Gerichte am Anspruch 
auf zeitnahen Rechtsschutz messen lassen müssen, ist eine Adressatenstel-
lung der Verwaltung zunächst fernliegend. Eine Rechtsschutzfunktion wird 
schließlich hierzulande traditionell vor allem dem gerichtlichen Verfahren 
zugeschrieben. Die Erkenntnis, dass auch das behördliche Verfahren dem 
Rechtsschutz des Einzelnen dient, manifestiert sich exemplarisch in § 68 
VwGO31. Diese Vorschrift macht die Zulässigkeit der Erhebung einer An-
fechtungs- bzw. Verpflichtungsklage von einem erfolglos durchgeführten 
Vorverfahren abhängig. Letzterem kommt eine rechtliche Doppelnatur zu: 
einerseits ist es ein spezialgesetzlich geregeltes Verwaltungsverfahren, an-
dererseits eine im Prozess zu beachtende Sachurteilsvoraussetzung32.
Demnach kann der Anspruch auf zeitnahen Rechtsschutz auch durch Ver-
zögerungen im vorgeschalteten Verwaltungsverfahren bedroht werden. 
Hieran wird deutlich, dass sich schon vor Zugang zum Gericht der Grund-
satz des effektiven Rechtsschutzes wegen des funktionellen Zusammen-
hangs von Verwaltungs- und Gerichtskontrolle auf die Ausgestaltung und 
Handhabung des Verwaltungsverfahrens auswirken muss33. Einfach-
gesetzlich manifestiert sich diese Erkenntnis in § 75 VwGO34.

Eine Vorwirkung des Art. 19 Abs. 4 S. 1 ist aber nicht auf den Bereich 
des Vorverfahrens beschränkt. Obwohl administrative und gerichtliche 
Verfahren, im Gewaltenteilungsschema gedacht, strikt getrennt sind (Tren-
nungsprinzip) und nicht vermischt werden dürfen, können sie doch gene-
rell wichtige Entlastungs- und Ergänzungsfunktionen füreinander haben. 
Die so verstandene Verzahnung lässt sich als institutionelles Rücksicht-
nahmegebot verstehen: Weder darf die Verwaltung Barrieren errichten, 
welche die spätere Zugänglichkeit des Rechtswegs unzumutbar erschwe-
ren, noch darf umgekehrt das gerichtliche Verfahren so ausgestaltet sein, 
dass es einem vorausgehenden Verwaltungsverfahren jeden Sinn nimmt35.
Diesen Ansatz hat das BVerfG in seiner Sasbach-Entscheidung konkreti-
siert. Aus der Vorwirkung des Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG ergeben sich dem-
nach in erster Linie Anforderungen an das Verhalten der Verwaltungsbe-
hörde im Verwaltungsverfahren selbst – etwa nicht den Bürger über seine 
                                                          

31 Ähnlich § 44 Abs. 1 FGO. 
32 So bereits Schwarze, Der funktionale Zusammenhang, S. 18 m.w.N.; ebenso Dolde

in: Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, VwGO, vor § 68 VwGO Rn. 2–4.  
33 Schulze-Fielitz in: Dreier, GG, Art. 19 Abs. 4 GG, Rn. 87 ff.  
34 Kopp/Schenke, VwGO, 14. Aufl., § 75 VwGO Rn. 1; vgl. auch Dolde in: 

Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, VwGO, § 75 VwGO Rn. 2. 
35 So überzeugend zum Ganzen Schmidt-Aßmann in: Maunz/Dürig, GG, Art. 19 Abs. 

4 GG Rn. 26. 
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gerichtlichen Rechtsschutzmöglichkeiten irrezuleiten oder spätere Nach-
prüfungsmöglichkeiten des Gerichts auszuschalten36. So kann es geboten 
sein, dass die zu überprüfende Maßnahme begründet und das behördliche 
Verfahren dokumentiert wird37.

2.) Exkurs: Anspruch auf behördliches Tätigwerden in angemessener Zeit 

Es stellt sich die Frage, ob ein Anspruch auf behördliches Tätigwerden in 
angemessener Zeit nur bei Vorwirkung des Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG oder 
auch darüber hinaus besteht.  

Eine ausdrückliche Normierung existiert nicht. Art. 103 Abs. 1 GG ist 
weder direkt noch analog gegenüber der Verwaltung anwendbar38, ebenso 
wenig Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK. Man könnte den Anspruch auf behördli-
ches Tätigwerden in angemessener Frist indessen als Unterfall des An-
spruchs auf ein faires Verwaltungsverfahren sehen. Dieser gehört nach An-
sicht des BVerfG zu den wesentlichen Ausprägungen des Rechtsstaatsprin-
zips und wird in Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG festge-
macht39. Ob der Anspruch, binnen angemessener Zeit durch die Verwal-
tung beschieden zu werden, sich für den gesamten Bereich der Verwal-
tungstätigkeit aus einem einheitlichen Grundsatz herleiten lässt, ließ das 
BVerfG aber bislang offen40. Es erkannte einen Anspruch auf rechtzeitige 
Ermessensausübung an, stützte seine Argumentation indessen teils auf das 
Willkürverbot des Art. 3 Abs. 1 GG, teils auf die materiellen Grundrech-
te41. Die Literatur verweist zur weiteren Untermauerung dieses Anspruches 
auf eine Beschleunigungspflicht als Nebenpflicht aus dem materiellen 
Rechtsverhältnis, auf den Grundsatz der Verwaltungseffizienz und versteht 
ihn unabhängig vom Vorliegen einer begünstigenden Ermessensnorm als 
Anspruch auf behördliche Entscheidung in angemessener Frist42. Für das 
Bestehen eines Anspruches auf behördliche Entscheidung in angemessener 
Frist spricht auch § 10 S. 2 VwVfG, wonach das Verwaltungsverfahren 
„zügig durchzuführen“ ist. Die finale Struktur der Verfahrensgrundsätze 
des § 10 S. 2 VwVfG legt es nahe, dieses Zügigkeitsgebot nur als ermes-

                                                          
36 BVerfGE 61, 82 (110). 
37 Krüger/Sachs in: Sachs, GG, 3. Aufl., Art. 19 GG Rn. 143 f.; vgl. auch Schmidt-

Aßmann in: Maunz/Dürig, GG, Art. 19 Abs. 4 GG, Rn. 248 ff. 
38 Statt vieler Schulze-Fielitz in: Dreier, GG, Art. 103 Abs. 1 GG, Rn. 17. 
39 Grundlegend: BVerfGE 101, 397 (404 f.); zu den Anforderungen dieses Rechts an 

eine angemessene Verfahrensbeschleunigung BVerfG, NJW 1992, 2472 (2472 a.E.). 
40 BVerfGE 60, 16 (41 f.); 69, 161 (170). 
41 BVerfG, a. a. O.
42 P. Stelkens/Kallerhoff in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 6. Aufl., § 24 VwVfG Rn. 

75 m. w. N.; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 9. Aufl., § 10 VwVfG Rn. 18.  
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senslenkenden Rechtssatz zu sehen43. Demnach ist § 10 S. 2 VwVfG als 
Recht auf ermessensfehlerfreie Entscheidung bezüglich der Ergreifung be-
schleunigender Maßnahmen zu verstehen44.

Der Anspruch auf zeitnahes behördliches Tätigwerden ist prozessual je-
denfalls mittelbar45 durchsetzbar: zum einen über § 75 VwGO46, zum ande-
ren durch Amtshaftungsklage gemäß § 839 Abs. 2 S. 2 BGB i. V. m. Art. 
34 GG47.

IV.) Der Gesetzgeber als Anspruchsadressat 

Die angesprochene Verpflichtung des Gesetzgebers wirft die grundsätzli-
che Frage auf, ob und inwiefern der Gesetzgeber als Adressat eines An-
spruchs auf Entscheidung in angemessener Frist gesehen werden kann.  

Als Grundrecht erschöpft sich der Anspruch auf rechtzeitigen Recht-
schutz nicht in der Abwehr zu langer Gerichtsverfahren (status negativus), 
sondern verpflichtet auch den Gesetzgeber zur Gewähr zügiger Gerichts-
verfahren (status positivus)48. Demnach ist es zwingend, den Gesetzgeber 
als Adressaten zu begreifen. Es ist überdies auch höchst sinnvoll. Denn ein 
überperfektioniertes und überreglementiertes Rechtsschutzsystem vermag 
eine zeitnahe gerichtliche Entscheidung ebenso zu vereiteln wie eine Ver-
fahrensverschleppung durch Gerichte oder Behörden. Nicht jede zeitrau-
bende Kompliziertheit des Rechtsschutzsystems lässt sich darauf zurück-

                                                          
43 Ziekow, DVBl. 1998, 1101 (1102); vgl. Clausen in: Knack, VwVfG, 8. Aufl., § 10 

VwVfG Rn. 8 und BVerwGE 85, 323 (328 f.).  
44 P. Stelkens/Schmitz in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 6. Aufl., § 10 Rn. 18, 21; 

Clausen in: Knack, VwVfG, 8. Aufl., § 10 VwVfG, Rn. 9. 
45 Nur in Ausnahmefällen kann sich § 10 S. 2 VwVfG als Anspruch auf ermessensfeh-

lerfreie Entscheidung im Wege einer Ermessensschrumpfung, z.B. über Art. 3 Abs. 1 GG 
i. V. m. der Anwendung einer Verwaltungsvorschrift, zu einem konkreten Anspruch ver-
dichten, Clausen in: Knack, VwVfG, 8. Aufl., § 10 VwVfG, Rn. 9; weitergehend für eine 
Beschleunigungsklage: Ziekow, DVBl. 1998, 1101 (1108 ff.).  

46 Dessen Schwäche darin besteht, dass bei fehlender die Spruchreife i. S. d. § 113 V 
1 VwGO keine abschließende gerichtliche Sachentscheidung ergehen kann; vgl. 
Kopp/Schenke, VwGO, 14. Aufl., § 75 VwGO Rn. 4. 

47 Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5. Aufl., S. 49; anders BGH, DVBl. 1971, 464 
(465), der das Bestehen dieser Amtspflicht bejaht und einen Anspruch aus enteignungs-
gleichem Eingriff wegen säumiger Bearbeitung eines Bauantrages grundsätzlich verneint; 
hierzu kritisch und differenzierend: Maurer, Allg. Verwaltungsrecht, 16. Aufl., § 27 Rn. 
92; siehe nunmehr BGH, NJW 2007, 830: in diesem Urteil wurde grundsätzlich bejaht, 
dass eine unzumutbare Verzögerung von Eintragungen ins Grundbuch einen Amtshaf-
tungsanspruch auslösen kann.  

48 Kloepfer, JZ 1979, 209 (212); unterstützend Jaeger, VBlBW 2004, 128 (131). 


